
   

 
Ordnung der Mitgliederversammlung des BFAS 
 
1. Die Mitgliederversammlung findet in der Regel während des jährlichen Bundestreffens der 
Freien Alternativschulen statt. 
2. Die Einladung zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstand erstellt und nach Satzung 
des BFAS 6 Wochen vorher an die Mitglieder verschickt. 
3. Anträge zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung müssen i.R. 8 Wochen vorher an 
den Vorstand geschickt werden. 
4. Der Vorstand entscheidet, welche Zuarbeit durch den Antragsteller/ die Antragstellerin im 
Vorfeld geleistet werden muss, damit die Anträge auf der Mitgliederversammlung behandelt 
werden können.  
5. Neue Mitglieder werden während der Mitgliederversammlung aufgenommen. Dafür muss 
ein Vertreter/ eine Vertreterin anwesend sein. Neue Mitglieder sollen sich im Vorfeld den 
Mitgliedern vorstellen. Dies kann z.B. durch unsere Internet – Seiten oder Material auf dem 
Bundestreffen erfolgen. 
 
beschlossen auf der Mitgliederversammlung des BFAS, 25. September 2005, Hannover 
 


